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An alle Haushalte





Störfallverordnung - 
Öffentlichkeitsinformation

Liebe Nachbarn, sehr geehrte Damen und Herren,

an unserem Standort in Marklkofen betreiben wir - die Girnghuber GmbH - nun bereits in der 4. 
Generation unser Ziegelwerk. Neben zahlreicher Produkte im Rohbau-Bereich werden in den 
verschiedenen Werken viele weitere Produkte wie zum Beispiel Klinker für Fassaden, Pflasterklin-
ker, Terrassenplatten oder die Ziegelplatten der Firma MOEDING produziert.

Seit 1995 können unsere Brennöfen neben Erdgas, welches über eine Gaspipeline geliefert wird, 
auch mit Flüssiggas betrieben werden, wofür wir ein entsprechendes Tanklager errichtet haben.
Dieses Flüssiggas-Tanklager unterliegt der Störfall-Verordnung, welche auf Grundlage von 
Direktiven der Europäischen Gemeinschaft in der 12. Durchführungsverordnung zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz verabschiedet wurde. Daher informieren wir Sie mit dieser 
Broschüre über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Falle eines Störfalles. 

Sicherheit beim Umgang mit Flüssiggas ist für uns oberstes Gebot. Um Gefahren frühzeitig zu 
erkennen, arbeitet die Girnghuber GmbH mit einem bewährten Sicherheitsmanagement-System. 
Gefahren können zeitnah identifiziert werden und ein rechtzeitiges Gegensteuern wird ermög-
licht. Das System basiert auf einem unternehmensumfassenden Prozess zur Gefahrenerkennung, 
-bewertung und -steuerung. Gemeinsam mit den zuständigen Behörden werden wir auch 
weiterhin dafür sorgen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen laufend dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechen. 

Vollzug des BImSchG; Letzte Inspektion gemäß § 16 Störfall-Verordnung der Überwachungsbe-
hörden bei der Girnghuber GmbH in Marklkofen war turnusgemäß am 29.09.2020.

Firma Girnghuber GmbH                   Marklkofen, den 18.2.2019



   AUF DER GRUNDLAGE  von Direktiven der Europäischen Gemeinschaft 
hat die Bundesregierung die Störfall-Verordnung (12. Durchführungsver-
ordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz) verabschiedet. Schwerwie-
gende Unfälle in der chemischen Industrie und ihre Auswirkungen auf
die Umwelt waren Anlass für diese Verordnung. 

   DIE STÖRFALL-VERORDNUNG  hat das Ziel, Risiken und Gefahren 
industrieller Störfälle für die Öffentlichkeit zu verringern und Umwelt und 
Nachbarschaft vor diesen Gefahren zu schützen.

   DIE BETREIBER von Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen,
haben nach § 11 der Störfall-Verordnung die Pflicht, sowohl Personen,
die von Auswirkungen eines Störfalles betroffen werden könnten, als  
auch die Öffentlichkeit in geeigneter Weise und unaufgefordert über die
Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Falle eines Stör-
falles zu informieren. Zu diesem Zweck haben wir in Abstimmung mit
den zuständigen Behörden diese Broschüre erstellt.

   WIR VERSTEHEN diese Broschüre zugleich als Teil einer offenen Infor-
mationspolitik gegenüber unseren Nachbarn in Marklkofen und allen inte-
ressierten Bürgern.

Einleitung



   AUF UNSEREM BETRIEBSGELÄNDE in Marklkofen betreiben wir - die 
Girnghuber GmbH - ein Flüssiggas-Tanklager.

   FLÜSSIGGAS (Butan) wird von Mineralöl-Raffinerien im Straßentank-
wagen angeliefert. Aus dem Flüssiggas-Tanklager werden die Tunnelöfen 
mit Brenngas versorgt. 

   WESENTLICHER BESTANDTEIL des Lagers sind:

  zwei erdgedeckte, zylindrische Druckbehälter 
 mit einem Gesamtvolumen von ca. 800 m3 für ca. 400 t Butan. 
  

  Entladestation für Tankwagen        
 

  Pumpenstation         
  

  Verdampferstation         
 

   DAS FLÜSSIGGAS-TANKLAGER wurde im Jahr 1995 auf die jetzt bestehende 
Größe erweitert.  Im Rahmen der Erweiterung erfolgte eine Umrüstung auf den 
heutigen Stand der Sicherheitstechnik.

   Die behördlichen Prüfungen haben ergeben, dass keine Umwelt-
beeinträchtigungen oder Gefahren für die Nachbarschaft und Allgemeinheit von 
unserer Anlage ausgehen. Dies wird belegt durch Berechnungen über die 
möglichen Auswirkungen der ungewollten Freisetzung von Flüssiggas.

Das Flüssiggas-Tanklager

Unser Werk in Marklkofen 
mit dem Flüssiggas-

Tanklager (Kreis)



Zusammenhang stofflicher Eigenschaften 
und rechtlicher Grundsätze

   IN DEN FLÜSSIGGAS-TANKLAGERN befindet sich 
ausschließlich Flüssiggas (BUTAN). Die Aufnahme    
in die Liste der Störfallstoffe ergibt sich daraus, dass es   
sich um brennbare Gase handelt. Flüssiggas (Butan)   
ist schwerer als Luft und verharrt mehr oder
weniger am Boden. Eventuell austretende Gasmengen
sind als Nebel zu erkennen und verteilen sich schwadenförmig bis in eine 
Höhe von cirka einem bis zwei Meter über dem Erdboden. Hat die Gas-
wolke eine bestimmte Größe erreicht, dehnt sich der zündfähige Bereich 
nicht weiter aus. 

   GENERELL GILT, dass freiwerdendes Gas weder 
giftig noch wassergefährdend ist. Flüssiggas ist umwelt-
verträglich für Luft, Wasser, Grund und Boden. Es muss  
lediglich vermieden werden, dass sich ein zündfähiges
Gas-Luft-Gemisch bildet und auf eine Zündquelle stößt. Im Bereich des
Lagers selbst ist hierfür durch die Sicherheitsvorkehrungen Sorge getra-
gen. Außerhalb des Betriebsgeländes kann ein zündfähiges Gas-Luft-Ge-
misch durch das Zusammenwirken von Sicherheitseinrichtungen und 
Schutzbereichen nicht gelangen. Das ist in der jeweiligen Sicherheitsana-
lyse den Behörden nachgewiesen worden und Bestandteil der Genehmi-
gung zum Betreiben des Lagers. 

   DENNOCH soll laut Störfall-Verordnung bei Beachtung aller techni-
schen und betriebsorganisatorischen Vorsorgemaßnahmen angenom-
men werden, dass - bei Verkettung einer Vielzahl unglücklicher Umstän-
de - eine Gasmenge freigesetzt wird, die auch außerhalb des Betriebsge-
ländes noch ein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch bildet. In diesem Falle ist
durch entsprechende Warnung dafür Sorge zu tragen, dass auch dort vorüberge-
hend betroffenes Nachbargelände frei von Zündquellen bleibt,
bis sich das Gasgemisch hinreichend verdünnt hat, so dass eine Zündung
ausgeschlossen ist.

Grundsätze

Woran Sie eventuell
freigesetzte Gasmengen
erkennen können.

Flüssiggas
ist sicher.



Somit besteht die einzig denkbare Gefahr im Zusammenhang mit der 
Lagerung von Flüssiggas (Butan) darin, dass es zu ungewollten 
Gasaustritten mit Brandfolge durch Zündung der Gaswolke kommen 
könnte.

Dementsprechend zielen die für den Bau und Betrieb eines Flüssig-
gaslagers geltenden Sicherheitsvorschriften darauf ab, jeden Gasaustritt
aus der Anlage sowie eine daraus resultierende Brandgefährdung auszu-
schließen.

Symbol

Stoff

Gefahren-
hinweise

Flüssiggas (Butan)

•  Bildet mit Sauerstoff (Luft) explosive Gemische

•  Schwerer als Luft

•  Gefährliche Reaktionen mit
    Acetylen, Chlor, Stickstoffoxiden möglich.

•  Wirkt in hohen Konzentrationen narkotisch und erstickend.

•  Flüssiges Butan verursacht
    bei Hautkontakt Erfrierungen und schwere Augenschäden.

•  Feuer, offenes Licht 
    und Rauchen vermeiden, von Zündquellen fernhalten.

•  Vorsorge gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

•  Für ausreichende Belüftung sorgen.

•  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



Strenges Beachten der  
Sicherheitsvorschriften

   DAS FLÜSSIGGASLAGER unterliegt den Vorschriften für genehmi-
gungsbedürftige Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sowie 
der Störfallverordnung.

   DIE BEHÖRDLICHEN PRÜFUNGEN und Überwachungen
haben ergeben, dass keine Umweltbeeinträchtigung oder sonstige
Gefahren von den verschiedenen Anlagen für die Nachbarschaft 
oder die Allgemeinheit festzustellen sind. Dies wird auch belegt durch
die Berechnungen des TÜV, in der mögliche Auswirkungen der unge-
wollten Freisetzung von Flüssiggas untersucht wurden.

In dem Flüssiggaslager sind     
umfangreiche Vorkehrungen     
getroffen:        

   DIE LAGERBEHÄLTER sind mit einer 1 m starken 
Erddeckung versehen. 

   HYDRANTEN, Berieselungseinrichtungen und eine Vielzahl von Pul-
verlöschern stehen bereit.

   UMFANGREICHE Gaswarnanlagen sind installiert.

   SÄMTLICHE ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN entsprechen den strengen
Richtlinien für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

   LAGERBEHÄLTER und Nebeneinrichtungen sind mit doppelten 
Sicherheitseinrichtungen und Schnellschlussarmaturen ausgerüstet.

Verhinderung von
außergewöhnlichen
Ereignissen.

Sicherheit beachten.



   LAGERBEHÄLTER, Fülleinrichtungen, Verdampferstationen, Rohrlei-
tungen sowie die gesamte Sicherheits- und Elektrotechnik werden regel-
mäßig gewartet und nach einem festgelegten Zeitplan teils durch betriebs-
angehörige Sachkundige, teils durch externe Sachverständige geprüft.

   DIE MITARBEITER werden wiederkehrend speziell für den Umgang 
mit Flüssiggas geschult.

   ALLE WICHTIGEN DATEN des Lagers werden in eine ständig besetzte 
Stelle übermittelt. 

   DIE BETRIEBSANWEISUNGEN, die auf einen störungsfreien Arbeitsab-
lauf und die Vermeidung von Bedienungsfehlern ausgerichtet sind, wer-
den ebenso wie der Alarm- und Gefahrenabwehrplan regelmäßig in Zu-
sammenarbeit mit den beteiligten Behörden fortgeschrieben.

   IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN wird zusammen mit der Feuerwehr / 
Katastrophenschutz ein Probealarm ausgelöst und das Verhalten bei
einer Betriebsstörung trainiert. 

   FÜR DEN FALL, dass es durch FEHLBEDIENUNG oder technisches Versa-
gen trotzdem zu einer Gasfreisetzung kommt, ist durch vielfältige Schutz-
vorkehrungen dafür Sorge getragen, dass die Menge des frei werdenden
Gases möglichst klein bleibt. 



Im Notfall richtig reagieren

Allgemeine Verhaltensregeln
Wahrnehmung

Gasgeruch
Rauchwolke
Lauter Knall

Information
Sirenensignal
Lautsprecherdurchsagen
Rundfunkdurchsagen

Verhalten
Vom Unfallort fernbleiben

Keine Fahrzeuge benutzen
Sofort Gebäude aufsuchen
Kinder ins Haus bringen aber nicht aus der Schule
oder dem Kindergarten holen
Passanten aufnehmen und Behinderten helfen
Nachbarn verständigen

Fenster und Türen schließen
Klimaanlagen ausschalten
Obere Stockwerke und vom Unfallort abgewandte Räume aufsuchen
Aufzüge nicht benutzen

Nicht rauchen,
Elektrogeräte ausschalten,
keine Funken verursachen

Radio einschalten und auf Durchsagen der Regionalsender achten

Den Anweisungen von Feuerwehr und Polizei folgen

Telefonleitungen nicht blockieren

Nur im äußersten Notfall zum Telefon greifen

Wählen Sie dann 112 Notruf

Auf die Entwarnung über Radio oder Lautsprecher

durch die Feuerwehr oder Polizei warten



Wichtige Telefonnummern

Integrierte Leitstelle, Feuerwehr  112

Polizei  110

Geschäftsleitung Fa. Girnghuber
C. Girnghuber  0 87 32 /  24 - 0

Ständig besetzte Stelle GIMA
6 – 18 Uhr  0 87 32 /  24 - 7 48
18 – 6 Uhr  0 87 32 /  24 - 7 49

Landratsamt Dingolfing  08731/87-0
Katastrophenschutz  08731/87-517

Gewerbeaufsichtsamt Landshut  0871/808-01

Gemeinde Marklkofen                                            08732 / 9119 - 0



     

   

    Girnghuber GmbH
    Ludwig-Girnghuber-Straße 1
    84163 Marklkofen
    www.gima-ziegel.de
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